
Deutschland hat eines der strengsten Jugendschutz-
gesetze der Welt. Ministerin Ursula von der Leyen will 
dennoch Lücken schließen, die es gar nicht gibt.

Jugendschutz 
extrascharf

Unterstellte Dringlichkeit
Spätestens nach fünf Jahren überprüft der Ge-
setzgeber, ob sich das neue Gesetz bewährt 
hat. Der Termin ist 2008 fällig. Im Zuge der lei-
digen »Killerspiel«-Debatte hat sich manch 
ein Politiker jedoch längst eine Meinung gebil-
det: Das Jugendschutzgesetz ist nicht hart ge-
nug. Computerspiele stehen mittlerweile un-
ter Generalverdacht, Gewalttaten Jugendli-
cher werden von Massenmedien und rede-
freudigen Staatsmännern reflexartig mit Ego-
Shootern in Verbindung gebracht. So fordert 
Bayerns Ministerpräsident Günther Beckstein 
gar ein mit harten Strafen bedrohtes Herstel-
lungsverbot für »Killerspiele«. Dabei können 
Beckstein und Gleichgesinnte immer noch 
nicht definieren, welche Art von Programm mit 
»Killerspiel« genau gemeint ist.

Das Hans-Bredow-Institut für Medienfor-
schung, das im Auftrag des Familienministeri-
ums das Jugendschutzgesetz bewerten soll, 
zog »wegen der in der Politik unterstellten 
Dringlichkeit« (so das Institut) sein Ergebnis 
der Gesetzesevaluation vor und präsentierte 
es bereits Mitte 2007. Die Experten sprechen 
sich nach penibler Recherche klar gegen ein 
Verbot von »Killerspielen« aus. Allerdings se-
hen die Forscher Mängel in der derzeitigen Pra-
xis, etwa bei der Zusammenarbeit zwischen 
USK und BPjM oder bei der Größe der Alters-
kennzeichnung auf den Spielepackungen. 

Am 1. April 2003 trat in Deutschland ein 
neues Jugendschutzgesetz in Kraft. Es 

schreibt unter anderem verbindliche Alters-
freigaben für Computerspiele vor – bis dahin 
waren die Prüfsiegel der Unterhaltungssoft-
ware Selbstkontrolle (USK) bloße Kaufbera-
tung. Mit der Gesetzesreform wurde die USK 
im Auftrag des Staates tätig, ihre Altersfreiga-
ben haben nun rechtliche Wirkung: Spiele-
händler sind fortan verpflichtet, das Alter ihrer 
Kundschaft zu überprüfen. Hält die USK ein 
Programm für jugendgefährdend oder vermu-
tet sie gar Verstöße gegen strafgesetzliche 
Vorschriften wie das Verbot von Gewaltver-
herrlichung oder Volksverhetzung, lehnt sie 
eine Kennzeichnung ab. Daraufhin wird die 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-
dien (BPjM) aktiv, eine rein staatliche Behör-
de. Kommen ihre zwölf Gremiumsmitglieder 
zu dem gleichen Schluss wie die USK, wandert 
das betreffende Spiel auf den Index: Es darf 
nun nicht mehr öffentlich beworben oder frei 
verkauft werden, sondern nur noch in Erwach-
senenbereichen. Wenn die USK jedoch ein 
Prüfsiegel erteilt, bleiben der BPjM die Hände 
gebunden; Spiele mit Kennzeichnung sind 
quasi indizierungsgeschützt. Für volljährige 
Spieler brachte dieses neue Jugendschutzge-
setz von 2003 daher praktisch nur Vorteile: 
Durch den Vorrang der USK vor der BPjM wer-
den seitdem weniger Titel indiziert. 

Atomwaffen werden hierzulande oft aus Jugendschutzgründen umbenannt.

Max Payne übt Selbstjustiz – Teil 1 wurde dafür von der BPjM indiziert.
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verstößt, den Krieg verherrlicht oder men-
schenunwürdige Gewalttaten darstellt. Die 
Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass Spiele 
in der Regel erst dann als schwer jugendge-
fährdend eingestuft werden, wenn das Prüf-
gremium der BPjM zu dieser Überzeugung ge-
langt ist. Fälle, in denen Staatsanwälte und 
Gerichte ein Spiel aus eigenem Antrieb heraus 
auf den Index verbannt haben, sind der 
GameStar-Redaktion nicht bekannt. 

Damit von der Leyens Entwurf trotzdem 
nicht zum Gesetz wird, will der BIU bei den zu-
ständigen Bundestagsausschüssen vorspre-
chen. Ganz verhindern lässt sich die Vorlage 
aber wohl nicht mehr. »Am Ende wird es wahr-
scheinlich die eine oder andere Modifikation 
des Jugendschutzgesetzes geben«, schätzt 
Wolters. BPjM-Insider halten die Änderungen 
ebenfalls für sehr wahrscheinlich. Die Chan-
cen, dass die Verschärfung des Jugendschutz-
gesetzes in Kraft tritt, stehen also gut. Die 
Chancen, dass sich damit für die Spieler kaum 
etwas ändert, aber auch. Von größeren USK-
Aufklebern mal abgesehen. 

zweckhafter Gewalt beherrscht werden«, als 
schwer jugendgefährdend gelten und damit 
wie etwa Kriegsverherrlichung oder Pornogra-
fie per Gesetz unmittelbar und automatisch 
auf dem Index landen – auch ohne ein vorhe-
riges Verfahren bei der BPjM. 

Was einen Film zum Porno macht, davon 
haben auch juristische Laien eine Vorstellung. 
Was aber »gewaltbeherrscht« bedeutet, ist 
bislang ebenso ungeklärt wie der »Killer-
spiel«-Begriff selbst. Stellt man etwa auf den 
im Gesetzesentwurf genannten besonderen 
Realismus ab, könnten grafisch opulente 
Shooter wie Crysis oder Bioshock auf dem In-
dex landen. Tritt die Änderung in Kraft, ent-
scheiden fortan die Staatsanwaltschaften, 
welche Spiele in der Praxis als »gewaltbe-
herrscht« angesehen werden. Letztlich wird 
sich also erst nach Inkrafttreten der Neurege-
lung erweisen, welche Titel von der Verschär-
fung überhaupt betroffen sind – ein aus 
rechtsstaatlicher Sicht bedenklicher Zustand. 
Diese Auffassung teilt auch der BIU. Olaf Wol-
ters: »Anbieter von Computerspielen werden 
nicht mehr beurteilen können, welche Gewalt-
darstellung noch erlaubt ist und welche 
nicht.« Das will sich der BIU nicht bieten las-
sen. »Sollte die Gesetzesvorlage in dieser 
Form in Kraft treten, werden wir den Gang zum 
Bundesverfassungsgericht prüfen müssen. Es 
kann nicht sein, dass Computer- und Video-
spiele für Erwachsene praktisch wie Pornogra-
fie behandelt werden«, so Wolters.

Unterstellte Chancen
Die Staatsanwaltschaften sind dazu verpflich-
tet, angezeigten Straftaten nachzugehen. 
Wendet sich etwa ein besorgter Familienvater 
an die Polizei und weist auf ein Spiel hin, das 
ihm schwer jugendgefährdend erscheint, 
müssen die Ermittlungsbehörden tätig wer-
den und zu einer Entscheidung kommen – ist 
das Spiel »gewaltbeherrscht« oder nicht? Al-
lerdings sieht bereits das derzeit bestehende 
Jugendschutzgesetz Tatbestände vor, in de-
nen ein Spiel direkt als indiziert gilt. Zum Bei-
spiel, wenn es gegen strafrechtliche Verbote 

Unterstellte Lücken
»Kritische systematische Lücken« im Jugend-
schutz bestehen nach Ansicht des Instituts 
nicht. Das Bundesfamilienministerium sieht 
das trotzdem anders – fragt sich, wozu dann 
überhaupt ein teures und aufwändiges Exper-
tengutachten in Auftrag gegeben wurde. Ge-
meinsam mit dem nordrhein-westfälischen Fa-
milienminister Armin Laschet (CDU) initiierte 
die Ministerin Ursula von der Leyen einen Ent-
wurf für eine Änderung des Jugendschutzge-
setzes. Am 19. Dezember 2007 segnete das 
Bundeskabinett die Vorlage ab. Damit die Än-
derungen in Kraft treten, muss der Bundestag 
den Entwurf mit einfacher Mehrheit annehmen, 
anschließend ist die Zustimmung des Bundes-

rats notwendig. Von der Leyens Konzept um-
fasst drei Hauptmaßnahmen: Zum einen soll 
das USK-Siegel auf Spielepackungen mindes-
tens 1.200 Quadratmillimeter groß werden. 
Das wäre exakt so groß wie das Symbol auf 
Seite 1 dieses Artikels. »Diese Alterskennzei-
chen sind wie die Warnhinweise auf Zigaretten-
packungen nicht mehr zu übersehen«, so die 
Ministerin. Der Bundesverband Interaktive Un-
terhaltungssoftware (BIU), Sprachrohr zahl-
reicher Anbieter und Produzenten von Compu-
terspielen in Deutschland, sieht das anders: 
»Wenn die Kennzeichen bislang nur einge-
schränkt wahrgenommen werden, ist das eher 
auf ihre Gestaltung zurückzuführen«, so Olaf 
Wolters, Geschäftsführer des BIU. Wolters sieht 
eher ein Problem in den Bezeichnungen der 
Einstufungen: »Ohne Altersbeschränkung« 
und »Keine Jugendfreigabe« seien missver-
ständlich. Auch das Hans-Bredow-Institut hält 
es für sinnvoll, die sperrige Bezeichnung »Kei-
ne Jugendfreigabe« wieder in »Ab 18 Jahren« zu 
ändern. Für die Käufer wäre damit klarer, wel-
ches Spiel nur für Erwachsene bestimmt ist.

Unterstellte Folgen
Als zweite Änderung des Jugendschutzge-
setzes sollen die Indizierungsgründe ausge-
weitet werden. Selbstzweckhafte Mord- und 
Metzelszenen sowie die Glorifizierung von 
Selbstjustiz gelten fortan als eindeutig ju-
gendgefährdend. Eine Ausweitung, die keine 
ist, denn die BPjM behandelt beides in ihrem 
internen Prüfverfahren seit jeher als Indizie-
rungskriterium. Die dritte geplante Neuerung 
ist die entscheidende: Künftig sollen auch 
Spiele, die »von besonders realistischer, grau-
samer oder reißerisch dargestellter, selbst-

FAB

Wird Bioshock von besonders realistischer, selbstzweckhafter Gewalt beherrscht, oder ist das Szenario dafür zu unwirklich?

Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU).

Die Crysis-Packung mit neuem, großen USK-Prüfsiegel.
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